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Einleitung 
 
Das Positionspapier dient der Sicherheit und dem Schutz der Kinder und Jugendlichen, 
sowie den Mitarbeitenden in den schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kri-
ens. Es definiert das Grundverständnis und die Haltung zu physischen, psychischen und 
sexuellen Grenzverletzungen in unseren Institutionen. Dabei stützt sich das Positionspa-
pier auf das Menschenbild und die Grundhaltungen aus dem Pädagogischen Orientie-
rungsrahmen der Volksschule Kriens, dem pädagogischen Konzept der schulergänzenden 
Tagesstrukturen Kriens und orientiert sich am Berufskodex der sozialen Arbeit, am schwei-
zerischen Strafgesetzbuches (Artikel 122, 123, 125, 126, 187, 188 und 197) und  an der 
UN-Kinderrechtskonvention (Artikel 19).  

Grundhaltung 
 
Der Umgang mit Menschen innerhalb der schulergänzenden Tagesstrukturen Kriens ba-
siert auf einer respektvollen Grundhaltung. Wir gehen von der Annahme aus, dass sich 
Menschen in verschiedenen Systemen und Bezügen unterschiedlich verhalten können. 
Damit messen wir der Bedeutung der Kontexte sowie der pädagogischen Beziehungsge-
staltung grosse Wichtigkeit bei. Das Verhalten und Lernen von Menschen kann nicht iso-
liert anhand persönlicher Eigenschaften vollständig verstanden werden. Unser Blick richtet 
sich vielmehr auf die verschiedenen Kontexte und deren Wechselwirkungen im relevanten 
grossen Ganzen (Gesamtsystem) (POR; Menschenbild und Grundhaltung). 
Die physische, psychische und sexuelle Integrität der Kinder und Jugendlichen wie auch 
der Mitarbeitenden wird in jedem Fall geachtet und geschützt. Die Verantwortung für das 
Einhalten der Grenzen liegt bei den Betreuungspersonen. Grenzüberschreitungen werden 
in keiner Weise toleriert und führen stets zu Massnahmen und/oder Reaktionen. Es gilt der 
Grundsatz «Wir schauen hin und handeln!». Die Teams der schulergänzenden Tagesstruk-
turen setzen sich mit dem vorliegenden Positionspapier in einem laufenden Proze ss aus-
einander und werden auf die Themen sensibilisiert. Die Mitarbeitenden können so Grenz-
verletzungen differenziert wahrnehmen und sorgfältig darauf reagieren. Kinder und 
Jugendliche werden in die Auseinandersetzung mit dem Thema Grenzverletzungen einbe-
zogen. Sie werden dadurch sensibilisiert, grenzverletzendes Verhalten zu erkennen und 
lernen einen konstruktiven Umgang damit. Die Mitarbeitenden leben den Kindern und Ju-
gendlichen eine gewaltfreie Kommunikation vor und handeln in ihren Interventionen trans-
parent und professionell. Die Stopp-Regel ist eine übergreifende Methode, um jegliche 
Grenzüberschreitungen zu signalisieren und muss von allen Beteiligten respektiert werden.  

Physische Grenzverletzungen 
 
Alle Menschen haben das Recht auf physische Unversehrtheit. Als physische oder körper-
liche Grenzverletzung verstehen wir, wenn die Unversehrtheit eines Menschen durch einen 
anderen Menschen absichtlich oder durch nicht kontrollierte Impulse verletzt wird. Dazu 
kommt, dass Kinder Recht auf Schutz vor Gewalt haben, Art. 19. UN-Kinderrechtskonven-
tion.  
In den schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kriens leben wir durch unsere 
Präsenz den Grundsatz, dass die persönliche Integrität der Kinder und Mitarbeitenden res-
pektiert wird. Daher gilt, dass es von Seiten der Mitarbeitenden der Volksschule Kriens 
keine Körperkontakte aufgrund eigener Bedürfnisse und Impulse gibt. Kommt die Aktivität 
der Berührung von den Kindern her, verpflichten sich die Mitarbeitenden, diesen Impuls so 
zu regulieren, damit der Schutz der Kinder, aber auch der Selbstschutz gewährleistet wird. 
 
 

https://www.hilfswerkuri.ch/fileadmin/user_upload/documents/ueber-uns/Berufskodex_Soziale-Arbeit-Schweiz.pdf
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention
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Im pädagogischen Alltag können Situationen entstehen, die eine Intervention mit Körper-
kontakt erfordern. Solche Interventionen finden überlegt, reflektiert und pädagogisch be-
gründet statt und werden dokumentiert und dem ganzen Betreuungsteam sowie den Erzie-
hungsberechtigten transparent gemacht. 
Das physische Kräftemessen und die physische Auseinandersetzung, sofern sie spiele-
risch, unter Berücksichtigung der Generationengrenzen und von beiden Seiten gewollt ist, 
können hilfreich sein, um innerhalb der Unversehrtheit körperliche Begegnungen zu lernen. 

Wenn es zu physischen Grenzverletzungen kommt, verpflichten wir uns als Mitarbeitende der 
Volksschule Kriens, hinzuschauen und zu handeln. Bei Gewalt zwischen Kinder und Jugendli-
chen ist es wichtig zu reflektieren, wann der richtige Zeitpunkt für eine Intervention ist.  

Zentral dabei ist, dass sowohl die Kinder und Jugendlichen sowie die Mitarbeitenden der schul-
ergänzenden Tagesstruktur den gleichen Grundsätzen und Regeln im Umgang mit physischen 
Grenzverletzungen folgen. Wir trainieren deshalb die Interventionskompetenz bei physischer 
Grenzverletzung von uns Mitarbeitenden und von den Kindern sowie Jugendlichen. 

Psychische Grenzverletzungen 
 
Alle Menschen haben das Recht auf psychische Unversehrtheit. Psychische Grenzverlet-
zungen sind vielfältig und deshalb anspruchsvoll zu definieren, weil sie ganz vielfältige 
Wesensarten und Erscheinungsformen hat. Als psychische Grenzverletzungen verstehen 
wir unter anderem Situationen, in denen Kindern und Jugendlichen durch gezielten Macht-
missbrauch Angst gemacht wird, sie beschämt, eingeschüchtert, ausgegrenzt, entmutigt 
oder abgewertet werden.  

Wir schaffen in unseren Tagesstrukturen ein Klima der psychologischen Sicherheit: ein 
angstfreies Klima, genährt durch Wertschätzung, individuelle Berücksichtigung, klare 
Strukturen, Fehlerfreundlichkeit und Beziehungswärme. 

Wir sensibilisieren uns als Mitarbeitende, sowie die Kinder, Jugendlichen und die Erzie-
hungsberechtigten stetig auf Formen und Auswirkungen von psychischen Grenzverletzun-
gen. Wir verzichten auf alle Formen von psychischer Grenzverletzung. Wir intervenieren, 
begleiten und setzen Grenzen mit dem Blick auf bestehende und potenzielle Kompetenzen 
der Kinder, Jugendlichen und der Erziehungsberechtigten. 

Wir verstehen Konflikte auf zwei Ebenen als Entwicklungsfeld: Zum Erfahren, wie eine Ausei-
nandersetzung zu psychischer Gewalt wird und zum Erfahren, dass eine konstruktive Ausei-
nandersetzung beziehungsstärkend ist. 

Wir trainieren deshalb die Interventionskompetenz bei psychischer Grenzverletzung von uns 
Mitarbeitenden und von den Kindern sowie Jugendlichen. 
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Sexuelle Grenzverletzungen  
 
Alle Menschen haben das Recht auf sexuelle Unversehrtheit und dass ihre intimen Grenzen 
akzeptiert werden. Unter sexueller Grenzverletzung verstehen wir, wenn eine Person sich ge-
gen den Willen einer anderen Person sexuell erregt oder befriedigt, z. B. durch Belästigung, 
Nötigung, Vergewaltigung, etc. Gegen den Willen heisst hier, ohne Einwilligung, ohne Einwilli-
gungsfähigkeit oder unter Ausnützung der Machtposition gegenüber den betroffenen Perso-
nen. Sexuelle Gewalt ist nach Schweizer Recht verboten. 

Die Begleitung der sexuellen Entwicklung ist ein Teil unseres Alltages und gehört zum Bil-
dungsverständnis der schulergänzenden Tagesstrukturen. Dieses Bildungsverständnis neh-
men wir ernst und thematisieren dies altersentsprechend.  

Die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen gelten dabei als Vorbild und leben den Grundsatz vor: 
Dein Körper gehört dir!  

Zur Prävention von sexueller Grenzüberschreitung gehören Kommunikation und Transparenz 
im Team, damit eine persönliche Achtsamkeit und eine soziale Kontrolle entstehen kann. Wir 
folgen auch hier dem Prinzip: Sensibilisieren – Hinschauen – Benennen. 
Spezifische Massnahmen sind beispielsweise, dass die Türen in den schulergänzenden Ta-
gesstrukturen grundsätzlich offen sind, wenn mehr als eine Person in einem Raum ist. Auch 
beim Spiel, speziell beim Rollenspiel, schauen wir regelmässig ganz bewusst hin.  

Wenn es zu sexueller Grenzüberschreitung kommt, verpflichten wir uns als Mitarbeitende der 
Volksschule Kriens, hinzuschauen und zu handeln. Zentral dabei ist, dass sowohl die Kinder 
und Jugendlichen sowie die Mitarbeitenden der schulergänzenden Tagesstruktur den gleichen 
Grundsätzen und Regeln im Umgang mit sexueller Grenzverletzung folgen. Wir trainieren des-
halb die nötigen Kompetenzen zur Prävention und Intervention im Kontext von sexueller Grenz-
verletzung von uns Mitarbeitenden und von den Kindern und Jugendlichen. 

Vorgehen bei Grenzverletzungen 
 
Das Auftreten von Grenzverletzungen nehmen wir ernst und dokumentieren das Auftreten.  
Bei latenten Konfliktsituationen und negativen Entwicklungen beziehen wir frühzeitig die 
betroffene(n) Person(en), Peers, Eltern, Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen, SSA und 
weitere Fachpersonen mit ein. 
Wir informieren bei jeder Grenzüberschreitung die Erziehungsberechtigten. Je nach 
Schwere des Vorfalls orientieren wir uns an den Vorgaben der Dienststelle Volksschulbil-
dung Luzern.  
Bei Formen der Gewalt, welche rechtlich relevant sind, involvieren wir immer die entspre-
chenden Behörden. Dabei ist auf den rechtzeitigen Einbezug der Leitung der schulergän-
zenden Tagesstruktur Kriens, der Schulleitung des entsprechenden Schulhauses und de s 
Rektorats zu achten. 
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Vorgehen bei ausserordentlichen Ereignissen  
 
Bei ausserordentlichen Ereignissen wie beispielsweise Gewaltvorfall, Unfall, Todesfall, se-
xuelle Übergriff, Brandfall, Suizid, Suizidversuch orientieren sich die Mitarbeitenden der 
schulergänzenden Tagesstrukturen am Dokument «Krisen und Notfälle in Schulen, Leitfa-
den für Schulleitungen» der Dienststelle Volksschulbildung und am internen Dokument der 
Volksschule Kriens (siehe Anhang). 
Als Grundsatz gilt, dass alle Mitarbeitende auf Vorfälle reagieren. Sie holen sich dabei 
rechtzeitig Unterstützung bei Vorgesetzten, dem Rektorat oder professionellen Institutio-
nen wie der KESB oder der Polizei. 

Beschwerdemanagement 
 
Beschwerden verstehen wir als Frühwarnsystem. Beschwerden zeigen auf, wo Risikopotenzial 
besteht, und helfen mit, den Rahmen des professionellen Handelns zu definieren bzw. zu über-
prüfen. 

Als lernende Organisation sind wir für Beschwerden offen, alle Hinweise und Beschwerden 
werden ernstgenommen bzw. überprüft. Unabhängig davon, ob diese von Kindern, Jugendli-
chen, Eltern, Erziehungsberechtigten, Mitarbeitenden der Volksschule Kriens oder Aussenste-
henden stammen. 

Die Anlaufstelle innerhalb der Institutionen sind die Leitungspersonen. Erhalten Mitarbeitende 
Kenntnis über einen Verdacht auf Grenzüberschreitungen, leiten sie diese Information an die 
Leitungspersonen weiter. Dies gilt in jedem Fall, vgl. Meldepflicht (Art. 414d, ZGB). 
Kommt es zu Beschwerden, die personalrechtliche oder strafrechtliche Auswirkungen haben, 
muss die Leitungsperson immer auch ihre vorgesetzte Person involvieren. 

Ist eine Leitungsperson in den Übergriff involviert, wird die nächsthöhere vorgesetzte Person 
informiert und involviert. Das weitere Vorgehen (Kommunikation, Zusammenarbeit mit exter-
nen Stellen, Eltern, Erziehungsberechtigten usw.) wird mit der Leitung der schulergänzende 
Tagesstrukturen besprochen und allenfalls durch das Rektorat koordiniert. 

Uns ist bewusst, dass Beschwerden eine subjektive und emotionale Seite haben. In unseren 
Institutionen finden regelmässige und offene Auseinandersetzungen über Beschwerden statt. 
So wird ein Rahmen geschaffen, in welchem die Interpretation der Beschwerde nicht beim 
Einzelnen liegt, sondern die Bearbeitung der Beschwerde durch die Fachlichkeit der Mitarbei-
tenden professionalisiert wird. 

Verdacht auf Gewalt in der Familie 

Wir beobachten und dokumentieren verschiedene «familienkulturelle Sprachwelten» (Erzie-
hungsmuster) betreffend Anwendung von Gewalt in der Familie. Wird aufgrund dieser Be-
obachtungen eine Gefährdung des Kindeswohls vermutet, wird diese der Leitung der schuler-
gänzenden Tagesstrukturen mitgeteilt.  

Gemeinsam werden die nächsten Schritte und die Kommunikation an interne (Schulleitung und 
Rektorat) und externe (KESB, Polizei) Stellen koordiniert.    
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Private Beziehungen 
 
Private Beziehungen und Vernetzungen mit Kolleg*innen und Kindern/Jugendlichen sind 
transparent. 
Im Arbeitskontext geht die hier beschriebene Haltung und Verhaltensweise vor allfälligen 
privaten gelebten Verhaltensmustern. 

Massnahmen für Schulung, Personalrekrutierung und präventive Massnahmen  
 
Die Mitarbeitenden der schulergänzenden Tagesstrukturen werden in der Prävention und im 
Umgang mit den unterschiedlichen Gewaltformen geschult. So wird der professionelle Umgang 
mit Gewalt und ein Bewusstsein für rechtliche Konsequenzen vermittelt. 

Im regulären Bewerbungsverfahren wird vor der Einstellung ein Sonderprivatauszug verlangt. 
Diese Massnahme senkt das Risiko, entsprechend vorbelastete Personen zu rekrutieren und 
entspricht den Anforderungen der Dienststelle Volksschulbildung. Beim vorgeschriebenen Ein-
holen von Referenzen wird der Umgang mit Nähe und Distanz bei der Auskunftsperson aktiv 
erfragt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulergänzende Tagesstrukturen Kriens, 09. Januar 2024 
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Verpflichtungserklärung 

Verpflichtungserklärung zum Positionspapier zu Grenzverletzungen in den 

schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kriens 

Die unterzeichnende Person  

bestätigt, dass Sie  

• über die Inhalte des Positionspapiers zu Grenzverletzungen in den 

schulergänzenden Tagesstrukturen der Volksschule Kriens geschult worden 
ist. 

• sämtliche im Positionspapier dargelegten Grundsätze teilt und sich ver-
pflichtet diese und die Inhalte des Positionspapiers einzuhalten. Zudem ver-

pflichtet sie sich, bei Kenntnis oder Verdacht auf Grenzverletzungen gegen-
über Kindern und Jugendlichen, welche in den schulergänzenden 
Tagesstrukturen Kriens betreut werden, die Leitung der entsprechenden schul-

ergänzenden Tagesstruktur zu informieren.  

 

Name:  

Vorname: 

Ort, Datum:  

 

Unterschrift: 
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Anhang 

 
Pädagogischer Orientierungsrahmen der Volksschule Kriens 

 
 
Berufskodex der Sozialen Arbeit 
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Auszug schweizerisches Strafgesetzbuch 

 
Artikel 122, 123, 125, 126, 187, 188 und 197 

 
UN-Kinderrechtskonvention 

 
 
Dokument «Krisen und Notfälle in Schulen, Leitfaden für 
Schulleitungen» der Dienststelle Volksschulbildung  
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Handbuch zur Bewältigung von Notfall- und Krisensituatio-
nen an der Volksschule Kriens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


